
Zeitschrift: Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin

Band: 62 (1936)

Heft: 47

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


den ortsansässigen Stellensuchenden vorziehen

würde. Kurz nachher gab aber der
Arbeitgeber Bescheid, es sei nichts auszurichten,

er habe einen beim Arbeitsamt
angemeldeten Stellensuchenden einstellen müssen.

«Union Helvetia.»
Es gehört mit zum Problem der

Arbeitsbeschaffung, ob man geistig so völlig
verarmte Bürokraten nicht anderweitig
beschäftigen könnte.

vielleicht in einer Schlafpulverfabrik!
Der Setzer.)

Ein Fall
ohne Hirnrinde

Kam da vor einigen Monaten ein aus
Luzern stammender Arbeitsloser nach Genf,
um sich dort auf die Arbeitssuche zu
begeben. Er mietete ein klägliches Zimmer
zum Preise von 20 Fr. im Monat und lebte
im übrigen im schlimmsten Elend. Seine
Versuche, Arbeit zu finden, blieben erfolglos,
und nachdem er sich in halbverhungertem
Zustand auf den Strassen umhertrieb, nahm
sich die Polizei seiner an und übergab ihm
ein Heimfahrbillett. In Luzern fand sich für
ihn dann bald eine wenig bezahlte, aber
immerhin eine Arbeit. Zu seinem Unglück
aber hinterliess der Luzerner bei seinem
Zimmervermieter in Genf eine Schuld von
10 Franken, den Betrag für die nicht rechtzeitig

aufgekündigte Miete. Der Gläubiger
schämte sich in der Folge dann auch nicht,
gegen den armen Teufel Betrugsklage
einzureichen. Flugs unterzeichneten die Genfer
Gerichtsbehörden einen Verhaftungsbefehl,
der den Luzerner in den Händen eines
Polizisten an seiner Arbeitsstelle erreichte. Im
Schub transportierte man den Mann nach
Genf zurück, wo er siebzehn Tage im
Gefängnis verbleiben musste, ehe man sich dazu
bequemte, seinen Fall vor den Polizeirichter
zu bringen. Dieser brauchte bedeutend
weniger Zeit für seine Ueberlegungen. Schon
nach wenigen Sekunden kam er zum Schluss,
dass kein Betrug, wohl aber eine
Zivilschuld vorliege, und sprach den
Angeklagten frei! Siebzehn Tage Gefängnis-
haft, um dann freigesprochen zu werden,
alles wegen einer nur zivilrechtlich verfolgbaren

Schuld von sage und schreibe zehn
Franken es scheint wirklich, als habe sich
der Geist der Bürokratie in diesem Fall
selbst übertroffen

(«Ostschweizerisches Tagblatt».)
Versuche in unserem Forschungslaborato-

num haben ergeben, dass sich die graue
Hirnrinde, als Sitz des Denkens, nicht völlig
durch Paragraphen ersetzen lässt. Wie fatal
das ist, beweist obiger Fall.

An unsere Mitarbeiter!
Wir bitten zu beachten, dass Herr
C. Bödtli, Bild-Redaktor des

Nebelspalters, in Heiden wohnt.

Sendungen an ihn sind somit nach

Heiden zu adressieren, nicht
nach Rorschach.

Wettbewerb
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Das Neue Werbe-Plakat der S.B.B.

Bild gesucht
zu obigem Motto

Zeichnerische Qualität Nebensache Idee Hauptsache!

I Preis Fr.25.
IL Preis Fr. 15.
III. Preis Fr.10.
5 Trostpreise à Fr. 5.

Wettbewerbsbedingungen :

Nur die oberen 10000 des Geistes dürfen sich

beteiligen. Zu dem Bild dürfen höchstens 4 Zeilen Text gesetzt
werden. Bild einsenden bis 30. November 1936 an

C. Böckli, Bildredaktion Nebelspalter, Heiden.

Wichtig! Bild nicht als Rölleli einsenden!
Falten Sie es ruhig zusammen.
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